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Federführendes Amt Bürgermeister (1) 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 23.03.2026 vorberatend 

Bau-, Energie- und Umweltausschuss 23.06.2026 vorberatend 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 23.06.2026 vorberatend 

Gemeindevertretung 25.06.2026 beschließend 

 
Beteiligung der Gemeinde Lahntal an einer noch zu gründenden Bürger-Energiegenossenschaft Lahn-
tal 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal bekräftigt ihren Grundsatzbeschluss vom 14.12.2022 zur 
Beteiligung an der Bürger-Energiegenossenschaft Lahntal (BEG). 
 
Zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit in der Gründungsphase übernimmt die Gemeinde 
Lahntal eine Verlustausgleichszusage für die laufenden Fixkosten (insbes. Buchführung und gesetzliche Prü-
fung). Diese Zusage ist auf die ersten fünf Geschäftsjahre befristet und auf einen Höchstbetrag von 6.000,00 
Euro jährlich begrenzt. 
 
Die Gemeinde beteiligt sich mit einer projektbezogenen Kapitalanlage von bis zu 250.000,00 Euro. Über die 
konkrete Mittelverwendung ist im Rahmen künftiger Einzelprojektbeschlüsse zu entscheiden. 
 
Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, die Beitrittsmodalitäten festzulegen. Die dauerhafte Interessen-
wahrnehmung der Gemeinde ist durch ein Entsendungsrecht für mindestens einen Kommunalvertreter so-
wie einen ständigen Sitz des Bürgermeisters im Aufsichtsrat satzungsrechtlich zu verankern. 
 
Die Gemeinde stellt der BEG vorrangig geeignete kommunale Dach- und Freiflächen (z. B. Kita Goßfelden, 
Multifunktionssporthalle) zur Verpachtung bereit, sofern die Projektwirtschaftlichkeit gegeben ist. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Eine etwaige Beteilung ist über die bereits zur Verfügung gestellten Mittel der Kostenstelle 09010199 
Räumliche Planung und Entwicklung Allgemein bereitzustellen. 
Die jährliche Kostenübernahme ist in den jeweiligen überschlägig zu kalkulieren und in den Haushaltsjah-
ren einzuplanen. 
 
Sachdarstellung: 

Die Gründung der Bürger-Energiegenossenschaft Lahntal (BEG) scheiterte bislang an der sogenannten „Fix-
kostenfalle“: Die regulatorischen Anforderungen, insbesondere durch den gesetzlichen Prüfungsverband, 
überstiegen die Anfangsrenditen kleinerer Photovoltaik-Projekte. Durch die bereits installierten Anlagen 
(Feuerwehrhaus Goßfelden-Sarnau-Göttingen, Kita Pusteblume) sowie den Aufstellungsbeschluss für das 
Sondergebiet „Stromspeicher“ im Gewerbegebiet „Auf’m Sand“ ist das Potenzial für einen wirtschaftlichen 
Betrieb nunmehr greifbar. 
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Um diesen „Gordischen Knoten“ im Jahr 2026 zu lösen, fungiert die Gemeinde als strategische Partnerin der 
Genossenschaft. Die Gemeindevertretung bekräftigt daher ihren Grundsatzbeschluss vom 14.12.2022 zur 
Beteiligung an der BEG. 
 
Zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit in der Startphase verpflichtet sich die Gemeinde Lahn-
tal, die jährlichen Fixkosten für Buchführung und gesetzliche Prüfung im Rahmen einer Verlustausgleichs-
zusage zu übernehmen. Diese Zusage ist auf die ersten fünf Geschäftsjahre nach der Gründung befristet und 
auf einen Höchstbetrag von jährlich 6.000,00 Euro begrenzt. Während die Bereitstellung von Flächen den 
Cashflow garantiert, sichert diese Verlustübernahme die Handlungsfähigkeit der BEG in der kritischen Auf-
bauphase ab. Das Risiko einer tatsächlichen Inanspruchnahme dieser Mittel wird durch die Übernahme be-
reits bestehender, ertragsfähiger Projekte teilweise kompensiert. 
 
Die Gemeinde tritt der BEG mit einer projektbezogenen Kapitalbeteiligung von bis zu 250.000,00 Euro bei. 
Über die genauen Projektbeteiligungen wird im Rahmen weiterer Beschlüsse einzelfallbezogen entschie-
den. 
 
Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, die konkreten Beitrittsmodalitäten nach Prüfung der Satzung fest-
zulegen. Die Interessenwahrnehmung der Gemeinde Lahntal soll dabei durch mindestens einen zu entsen-
denden Kommunalvertreter sowie einen in der Satzung verankerten ständigen Sitz des Bürgermeisters im 
Aufsichtsrat sichergestellt werden. 
 
Die Gemeinde stellt der BEG vorrangig geeignete kommunale Dach- und Freiflächen (u. a. Kindergarten 
Goßfelden, Multifunktionssporthalle) oder Grundstücke im Wege der Verpachtung zur Verfügung, sofern 
die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Projekte gegeben ist. Perspektivisch übernimmt die BEG die Funktion 
einer lokalen Energiegesellschaft, um Klimaschutzprojekte und die Wärmewende in Lahntal voranzutrei-
ben. 
 
 
 
Anlage(n): 

(1) 2022-12-24 Satzungsentwurf Energiegenossenschaft Lahntal 
(2) 2022-12-25 Geschäftsordnung für den Vorstand 

 
 
 
Carsten Laukel 
Bürgermeister 




